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Aktuelle  Forschungsergebnisse  aus 
dem Institut Arbeit und Qualifikation

Auf den Punkt ...

• 	Verstöße	 gegen	 Mindestlöhne	 sind	 in	 der	 heutigen	 Arbeitswelt	
systemisch.	 Durch	 die	 zunehmende	 Auslagerung	 von	 Teilen	 der	
Wertschöpfungskette	 können	 sich	 große	 Unternehmen	 ihrer	
sozialen	Verantwortung	entziehen.	

• Die	 Zunahme	prekärer	Beschäftigungsverhältnisse	 und	die	 Flucht	
aus	 der	Mitbestimmung	 erschwert	 es	 Beschäftigten,	 ihre	 Rechte	
durchzusetzen.	 Staatliche	 Kontrollen	 von	 Mindestlöhnen	 sind	
daher	notwendiger	als	in	der	Vergangenheit,	durch	die	wachsende	
Intransparenz	der	Beschäftigungsbedingungen	aber	auch	erheblich	
aufwändiger.	

• Nachhaltige	 Verhaltensänderungen	 lassen	 sich	 mit	 einer	 hohen	
Kontrolldichte	 und	 einem	 Focus	 auf	 bestimmte	 Branchen	 und	
Beschäftigungsformen	bewirken.	

• Weitere	 Ansatzpunkte	 für	 eine	 effektivere	 Durchsetzung	 von	
Mindestlöhnen	 sind	 die	 Stärkung	 der	 Selbstregulierung	 durch	
die	 Sozialpartner,	 transparentere	 und	 einfache	 Regelungen,	
eine	 korrekte	 Erfassung	 der	 geleisteten	 Arbeitszeit	 und	 mehr	
staatliche	Unterstützung	für	die	Durchsetzung	der	Ansprüche	von	
Beschäftigten.

Gerhard Bosch, Frederic Hüttenhoff               
und Claudia Weinkopf

Ansatzpunkte für eine effektivere 
Durchsetzung von Mindestlöhnen
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1 Einleitung  

Der durch Mindestlöhne angestrebte Schutz der Beschäftigten und die Herstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen können nur erreicht werden, wenn Lohnstan-
dards in der Praxis auch tatsächlich eingehalten werden. Da der gesetzliche Mindestlohn in 
Deutschland erst im Jahr 2015 eingeführt worden ist, gibt es hierzulande bislang nur wenige 
systematische Untersuchungen zur Compliance und zum Enforcement von Mindestlöhnen 
(Bosch et al. 2019).  

Andere Länder verfügen demgegenüber teils bereits seit Jahrzehnten über Erfahrungen mit ei-
nem gesetzlichen Mindestlohn und es liegen auch zahlreiche theoretische sowie empirische Stu-
dien und weitere Publikationen zur Kontrolle und Durchsetzung von Mindestlöhnen und an-
derer Arbeitsstandards vor, die wir im Rahmen unserer Studie, die von der Hans-Böckler-Stif-
tung gefördert wurde, umfassend ausgewertet und aufgearbeitet haben. Darüber hinaus wurden 
zahlreiche Interviews mit Vertreter*innen aus Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, be-
trieblichen Interessenvertretungen sowie Kontrollinstanzen (z.B. Finanzkontrolle Schwarzar-
beit und Deutsche Rentenversicherung) geführt.  

Insbesondere die angelsächsische Literatur bietet zahlreiche Anregungen und Erfahrungen, wie 
Kontrollen von Mindestlöhnen verbessert und effektiver ausgestaltet werden können. In die-
sem IAQ-Report stehen Strategien und Maßnahmen im Mittelpunkt, die hierzu einen Beitrag 
leisten können. Die ältere internationale Literatur zu Kontrollen von Mindestlöhnen be-
schränkte sich fast ausschließlich auf die Analyse von deren konkreter Durchführung. Dieser 
enge Fokus war sinnvoll in einer Zeit mit stabilen Märkten, in der Unternehmen mit klaren und 
expliziten Regeln, deren Einhaltung von Vertreter*innen der Beschäftigten kontrolliert wurde, 
eine faire Entlohnung garantierten. Erleichtert wurde diese Form der Selbstregulierung durch 
die hohe Transparenz der Arbeitsbedingungen in vertikal integrierten Unternehmen mit hohen 
Anteilen interner Wertschöpfung und überwiegend festangestellten Beschäftigten. Die Regel-
systeme und auch der Wettbewerb waren auf die Einhaltung von vereinbarten und selbstge-
setzten Standards ausgerichtet, so dass Fehlverhalten durch eine wirkungsvolle Selbstbindung 
der Unternehmen wenig verbreitet war (Dickens 2009).  

Dieser IAQ-Report ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 nehmen wir auf der Basis der um-
fangreichen internationalen Forschung und Literatur zu Compliance und Enforcement von 
Mindestlöhnen und anderen Mindeststandards die Ursachen und Hintergründe von Verstößen 
gegen Mindestlohnstandards unter die Lupe. Anschließend gehen wir in Abschnitt 3 auf Kon-
trollstrategien und Maßnahmen ein, die einen wirksamen Beitrag zu einer effektiveren Einhal-
tung und Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen leisten könnten. In Abschnitt 4 werden 
weitere Ansatzpunkte aufgezeigt, die dazu beitragen könnten, die Durchsetzung und Einhal-
tung von Mindestlöhnen zu verbessern, und in Abschnitt 5 wird ein Fazit gezogen. 
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2 Ursachen und Hintergründe von Verstößen gegen Mindestarbeits-
bedingungen 

Durch die zunehmende Ausbreitung prekärer Arbeitsverhältnisse sind mittlerweile in vielen 
Ländern „Parallelwelten in der Arbeit“ (Holst/Singe 2013) entstanden. Die schlechten Arbeits-
bedingungen im wachsenden Segment prekärer Arbeit resultieren nicht nur aus veränderten 
oder abgeschwächten Regulierungen, sondern auch aus der systematischen Nicht-Einhaltung 
von Mindeststandards. Die internationale Forschung verweist darauf, dass staatliche Kontrol-
len durch die wachsende Heterogenität der Arbeitsformen und Intransparenz der Ansprüche 
und Rechte von Beschäftigten, den Bedeutungsverlust klassischer Normen von fairer Bezahlung 
im entfesselten Wettbewerb und die Schwächung der Gewerkschaften als wirkungsvolle dezent-
rale Kontrollakteure notwendiger, aber auch schwieriger als in der Vergangenheit geworden 
sind. 

Internationale Studien zeigen, dass auch in verschiedenen anderen Ländern die Kontrolle und 
Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingungen früher durch ein funktionierendes System der 
industriellen Beziehungen mit hoher Tarifbindung und einem dichten Netz betrieblicher Inte-
ressenvertretungen erfolgte (Dickens 2009; Weil 2010 und 2014). Der Vorteil dieser Selbstre-
gulierung lag nicht nur in der Unterstützung der Durchsetzung individueller Ansprüche der 
Beschäftigten bei Fehlverhalten der Unternehmen, sondern vor allem auch in der präventiven 
Wirkung, so dass Fehlverhalten kaum verbreitet war. Infolge von Deregulierungen des Arbeits-
markts und den Bedeutungsverlust von Tarifverträgen funktioniert diese Selbstkontrolle durch 
die Sozialpartner jedoch inzwischen nicht mehr. Der Staat muss widerwillig die Lücke füllen, 
wobei die Durchsetzung individueller Ansprüche zunehmend den einzelnen Beschäftigten 
überlassen wurde.  

Den wichtigsten Grund für wachsende Compliance-Probleme sieht Weil (2010 und 2014) in 
der Verschiebung der Grenzen der Unternehmen. Da die Koordinationskosten durch neue 
Technologien deutlich gesunken sind, ist es Unternehmen möglich geworden, Teile ihrer Wert-
schöpfungskette auszulagern, sie aber gleichwohl durch die Vorgabe detaillierter Standards zu 
steuern. Die Großunternehmen ersetzen viele Funktionen interner Arbeitsmärkte durch 
Marktbeziehungen und entledigen sich damit ihrer juristischen Arbeitgeberfunktion, obwohl 
sie die Arbeitsabläufe in der Wertschöpfungskette weiterhin zum Teil bis ins Kleinste kontrol-
lieren. Das Ergebnis sind „fissured workplaces“, also eine zerklüftete Arbeitswelt mit vielen ab-
hängigen Zulieferern, die die Löhne und Sozialleistungen drücken, um gegen die Konkurrenz 
im harten Wettbewerb bestehen zu können. 

Weil (2015) hat vor allem Unternehmen im Blick, die die gesamte Wertschöpfungskette detail-
liert steuern, wie etwa Franchise-Unternehmen. Ähnlich, aber etwas weiter gefasst ist das Kon-
zept der fragmentierten Unternehmen. Ausgangspunkt sind ebenfalls Veränderungen der Ar-
beitsbedingungen infolge der Aufspaltung von Unternehmen oder der Auslagerung von Tätig-
keiten zur Kosteneinsparung (Marchington et al. 2005). In fragmentierten Unternehmen bleibt 
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oft unklar, wer eigentlich der für die Arbeitsbedingungen verantwortliche Unternehmer ist. Die 
Aufspaltung der Unternehmen vervielfacht den Aufwand für externe Kontrollen auch dadurch, 
dass für die Unternehmen meist unterschiedliche Regelungen gelten. Zudem wird anders als in 
vertikal integrierten Unternehmen die Vertretung der Interessen von Beschäftigten erschwert, 
da gesetzliche und tariflich ausgehandelte Mitbestimmungsrechte an den Unternehmensgren-
zen enden. 

Von der Fragmentierung der Unternehmen ist die Prekarisierung der Beschäftigungsverhält-
nisse zu unterscheiden, wobei allerdings Überschneidungen offensichtlich sind. Beschäftigte 
von Werkvertragsunternehmen, aus dem Ausland entsandte Arbeitskräfte oder Leiharbeits-
kräfte gehören zu anderen Unternehmen, unterliegen aber faktisch den Weisungen des auftrag-
gebenden Unternehmens. Damit entstehen juristische Grauzonen, die es Unternehmen ermög-
lichen, sich ihrer Arbeitgeberpflichten zu entledigen.  

Auch Scheinselbständige sind besonders von arbeitsrechtlichen Verstößen betroffen (Bignami 
et al. 2013: 2). Durch die Verlagerung abhängiger Beschäftigung in Scheinselbständigkeit ent-
ziehen sich Unternehmen ihrer in Arbeits- und Sozialgesetzen definierten Arbeitgeberverant-
wortung und verhindern gleichzeitig durch die Eingliederung der Betroffenen in ihre Arbeits-
prozesse echte unternehmerische Tätigkeiten. 

Besonders missbrauchsanfällig sind kurze Teilzeitarbeitsverhältnisse. Extremformen sind die 
britischen „zero-hours contracts“, in denen das gesamte Einsatzrisiko vom Unternehmen auf 
die Beschäftigten verlagert wird (Rubery/Grimshaw 2016), und die Minijobs in Deutschland 
(Bosch/Weinkopf 2017). Solche randständigen Beschäftigungsformen vermitteln den Beschäf-
tigten und Unternehmen das Gefühl, dass es sich nicht um vollwertige Arbeitsverhältnisse mit 
den üblichen Rechten und Ansprüchen handelt. Zudem erleichtern sie den Unternehmen die 
Verschleierung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten der Beschäftigten. Mehrere Untersu-
chungen, in denen Arbeitskräfte und Unternehmen befragt wurden, zeigen, dass Minijob-
ber*innen meist nur für die Stunden bezahlt werden, in denen sie gearbeitet haben, sie aber oft 
keinen bezahlten Urlaub erhalten und bei Krankheit und an Feiertagen nicht entlohnt werden 
(Fischer et al. 2015; Bachmann et al. 2017). 

Auch bestimmte Branchen gelten als besonders anfällig für Verstöße gegen Mindestarbeitsbe-
dingungen und Mindestlöhne. Dies betrifft z.B. Sektoren mit ständig wechselnden Einsatzorten 
der Beschäftigten (Bauwirtschaft, Warentransport) und Branchen mit hohen Anteilen einfa-
cher standardisierter und auch spracharmer Tätigkeiten, in denen man Stammkräfte auch 
durch Migrant*innen ohne Kenntnisse der Landessprache ersetzen kann (z.B. Fleisch- und 
Landwirtschaft). Ähnliches gilt für Branchen mit kleinbetrieblichen Strukturen und starkem 
Preiswettbewerb, was auf weite Teile der privaten Dienstleistungen in Deutschland zutrifft (Ar-
tus 2013). 
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Verstöße gegen Mindestlöhne und Arbeitnehmerrechte häufen sich, wenn Beschäftigte nicht 
über ihre Rechte informiert sind, was bei Migrant*innen mit Sprachbarrieren besonders ausge-
prägt ist. Die eigenen Rechte zu kennen, ist jedoch auch bei einheimischen Beschäftigten eine 
Grundvoraussetzung dafür, um diese auch einfordern und durchsetzen zu können. Sie müssen 
wissen, wie hoch der Mindestlohn ist und wer Anspruch auf dessen Bezahlung hat. Transpa-
rente Vorgaben zur Anrechenbarkeit von Zulagen und sonstigen Lohnbestandteilen auf den 
Mindestlohn erleichtern die Durchsetzung der Ansprüche. Von hoher Bedeutung sind auch 
klare Regelungen, was zur Arbeitszeit zählt, und eine korrekte Erfassung der geleisteten Ar-
beitszeiten der Beschäftigten in den Unternehmen (Skidmore 1999). Schließlich muss die Höhe 
des Mindestlohns einfach zu kommunizieren und zu merken sein. Dies traf in Deutschland auf 
den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € bei seiner Einführung zu, nicht aber auf die weiteren 
Erhöhungen (8,84 € ab Anfang 2017, 9,19 € ab Januar 2019 und 9,35 € seit Anfang 2020).  

Um die Compliance zu verbessern, sollten Mindestlohnerhöhungen über die Medien bekannt 
gemacht werden (Gallina 2005). In Großbritannien sind vor jeder Anhebung des Mindestlohns 
in den letzten 20 Jahren groß angelegte Plakataktionen durchgeführt und Radio- sowie TV-
Spots geschaltet worden (Benassi 2011: 12f). Umfragen von Beschäftigten ergaben, dass jeweils 
ein hoher Anteil von bis zu 90% der Befragten die neue Höhe des Mindestlohns kannte (Low 
Pay Comission 2018: 24). In Deutschland wurde demgegenüber bislang auf solche Maßnahmen 
zur Bekanntheit des Mindestlohns verzichtet, was auch ein Grund dafür sein könnte, dass es 
nach wie vor deutliche Hinweise auf ein beachtliches Maß von Mindestlohnverstößen in 
Deutschland gibt (Pusch 2018 und 2019). 

3 Kontrollinstrumente und Strategien 

In den letzten Jahrzehnten hat sich eine umfangreiche internationale Literatur zu Strategien 
und Kontrollinstrumenten entwickelt, die deutlich über die klassische Analyse effektiven Ver-
waltungshandelns hinausgeht und die nachhaltige Wirkung der Strategien und Arbeitsweisen 
von Kontrollbehörden hinterfragt. Die Methoden der Ökonomisierung staatlichen Handelns 
durch eine Rationalisierung interner Abläufe gelten zwar weiterhin als wichtig, um Ressourcen 
für neue Aktivitäten freizusetzen, helfen aber wenig, wenn nicht gleichzeitig auch die Effizienz 
der Kontrollstrategien überprüft und ggf. korrigiert wird.  

3.1 Kooperatives Enforcement 

Die empirischen Untersuchungen zu Compliance-Strategien kommen alle zum Ergebnis, dass 
kooperatives Enforcement erheblich effektiver ist als getrenntes oder unkoordiniertes (z.B. ILO 
2013; Fine/Gordon 2010). Allerdings sind die Bedingungen dafür nicht überall gegeben, so dass 
sich die Enforcement-Strategien je nach Branche und Land deutlich unterscheiden können. 
Wie wir aus der vergleichenden Mindestlohnforschung wissen, liegen die Gründe hierfür in 
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länderspezifischen Traditionen sowie in der unterschiedlichen Stärke der Sozialpartnerschaft 
auf der betrieblichen, Branchen- und nationalen Ebene (Grimshaw/Bosch 2013).  

In Ländern mit fast universeller gewerkschaftlicher Interessenvertretung und starken Mitbe-
stimmungsrechten wie z.B. Schweden spielt die betriebliche Kontrolle durch die Gewerkschaf-
ten die entscheidende Rolle. Sie sind dadurch in der Lage, aus eigener Kraft wirkungsvolle 
Lohnuntergrenzen auszuhandeln, und ein gesetzlicher Mindestlohn mit staatlicher Durchset-
zungsmacht im Rücken erübrigt sich. Diesen Fall nennen wir „autonome Kontrolle“. Allerdings 
kommt auch dieses System zur Abwehr krimineller Aktivitäten nicht ohne staatliche Kontrollen 
der Steuerhinterziehung und des Sozialversicherungsbetrugs aus (Bosch/Weinkopf 2015). 

Einschlägige Studien verweisen darauf, dass unterschiedliche Akteure an der Kontrolle und 
Durchsetzung von Mindeststandards beteiligt sein können:  

• die staatliche Ebene mit eigenen Kontrollbehörden, die unmittelbare Befugnisse bei der 

Kontrolle von Mindestarbeitsbedingungen, aber auch Spielraum für präventive Strate-
gien haben und personell auch ausreichend ausgestattet sein müssen; 

• die Sozialpartner, die alleine oder gemeinsam nationale oder branchenbezogene Strate-

gien der Information, Beratung und Schlichtung bei Beschwerden wie z.B. in der Bau-
wirtschaft in den Niederlanden entwickeln (Bosch et al. 2011: 132f.) oder sogar gemein-
same Kontrollen wie in der Schweizer Bauwirtschaft durchführen können (Lutz 2018);  

• die betrieblichen Interessenvertretungen, die wie die Betriebs- und Personalräte in 

Deutschland den gesetzlichen Auftrag zur Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsgeset-
zen und Tarifverträgen haben und diesem Auftrag durch zum Teil starke Mitbestim-
mungsrechte nachkommen können; 

• die Beschäftigten, die aus dem Arbeitsvertrag, aus Gesetzen oder Tarifverträgen indivi-

duelle Rechte haben und über unterschiedliche Wege (individueller Rechtsweg, betrieb-
liche Interessenvertretung, Gewerkschaften) versuchen können, ihre Ansprüche durch-
zusetzen.  

Die genannten Akteure können mehr oder weniger unabhängig voneinander agieren oder aber 
auch kooperieren. Williams/Lansky (2013: 69) plädieren nachdrücklich für eine enge Koopera-

tion der staatlichen Kontrollbehörden mit unterschiedlichen Akteuren – insbesondere mit den 
Sozialpartnern und betrieblichen Interessenvertretungen, wofür es auch viele Beispiele gibt (Be-
nassi 2011; Bignami et al. 2013; ILO 2013).  

Der Kontrastfall ist die weitgehende Abwesenheit wirkungsvoller gewerkschaftlicher oder in-
stitutionalisierter betrieblicher Interessenvertretungen (Betriebsräte), so dass der Staat bei der 
Kontrolle weitgehend auf sich allein gestellt ist. Mangels einer ausreichenden Vernetzung mit 
anderen Institutionen sollte der Staat unter solchen Rahmenbedingungen mit starken Rechten 
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ausgestattet sein. Wir nennen diesen Fall die „isolierte staatliche Kontrolle“, die proaktiv (UK) 
oder auch eher passiv (USA) sein kann.  

Die meisten europäischen Länder fallen in die Kategorie der „gemischten Kontrollsysteme“ mit 
einigen Branchen, in denen die Sozialpartner stark sind und eng mit den staatlichen Kontroll-
behörden zusammenarbeiten, und anderen Branchen, in denen die Gewerkschaften kaum ver-
treten sind. Dabei gibt es sicherlich große Unterschiede in der Koordination, der Kontrolldichte 
und bei den Sanktionen, was aber bislang nicht systematisch empirisch untersucht wurde.  

3.2 Strategische Kontrollen  

Bei den Kernaufgaben der Kontrollbehörden wird zwischen reaktiven und proaktiven Vorge-
hensweisen unterschieden. Im Rahmen der reaktiven Vorgehensweise untersuchen die Kon-
trollbehörden Verstöße auf der Basis konkreter Beschwerden von betroffenen Beschäftigten     
oder anderen Akteuren wie Gewerkschaften und Konkurrenten. Auch reaktive Vorgehenswei-
sen müssen organisiert werden. Zentral sind leicht zugängliche, bekannte und sanktionsfreie 
Beschwerdekanäle, die auch anonym genutzt werden können (Vosko/Thomas 2014: 645). 

Bei proaktiven bzw. präventiven Strategien warten die Kontrollbehörden nicht auf Beschwer-
den, sondern kontrollieren auch verdachtsunabhängig. Die Effektivität solcher Strategien wird 
auch von der Qualität der Einschätzung risikobehafteter und weniger risikobehafteter Unter-
nehmen beeinflusst (Hampton 2005). Die Zielgenauigkeit hängt vom Zugang zu zuverlässigen 
Informationsquellen über Unternehmen, Sektoren, Arbeitnehmer*innen, frühere Inspektions-
besuche, verhängte Sanktionen und Interventionen anderer Behörden ab. Weitere Quellen und 
Indikatoren, auf die sich künftige Maßnahmen stützen können, sind Studien und Statistiken 
sowie Beschwerden von Gewerkschaften oder Beschäftigten (Bignami et al. 2013: 70). 

Ein Vergleich der Strategien der Kontrollbehörden in mehreren EU-Ländern hat gezeigt, dass 
reaktive Strategien, also Kontrollen, die durch konkrete Beschwerden ausgelöst werden, und 
Abschreckung durch Kontrollen und Strafen eine erheblich größere Bedeutung als präventive 
Strategien haben. Bei den Kontrollen scheinen sektorale Ansätze zu überwiegen, da sie die Kon-
zentration auf branchentypische Regelverletzungen ermöglichen (ILO 2013: 28). Neben Einzel-
fallkontrollen ist eine hohe öffentliche Sichtbarkeit zur Abschreckung beabsichtigt, wozu die 

Medien genutzt und auch „blame and shame“ –Kampagnen mit direkter Namensnennung ein-
zelner Firmen praktiziert werden, wie z.B. seit einigen Jahren im Vereinigten Königreich (Hull 
2013).  

Die Wirksamkeit von Kontrollen kann durch branchenspezifische Auflagen wie Ausweispflicht 
und Registrierung aller Beschäftigten auf Baustellen (Spanien, Italien, Norwegen, Polen) oder 
auch bei Frisören und in Gaststätten (z.B. in Schweden) oder durch elektronische Zeitmessung 
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(in Griechenland durch eine Auflage der Troika) verstärkt werden (ILO 2013: 30ff.). Die ab-
schreckende Wirkung von Sanktionen lässt sich deutlich erhöhen, wenn die Strafe mit der Zahl 
der Beschäftigten und der Arbeitstage multipliziert wird (wie etwa in Italien) (ILO 2013: 41ff.). 

Präventive Ansätze sind dagegen seltener zu finden. Sie umfassen Anreize zur Regeltreue (z.B. 
Dienstleistungsschecks für die Inanspruchnahme haushaltsbezogener Tätigkeiten in Belgien), 
die Erleichterung der Legalisierung der Beschäftigung von Migrant*innen in Italien sowie In-
formationskampagnen und Kooperationsvereinbarungen mit den Sozialpartnern, die ihre Mit-
glieder über die Risiken von Regelverletzungen informieren (ILO 2013: 39f. und 52ff.). 

Die neuere empirische Forschung hält die traditionelle Schwerpunktsetzung auf reaktive Kon-
trollen, die konkreten Beschwerden nachgehen, angesichts der wachsenden Fragmentierung 
der Unternehmen und der Ausbreitung prekärer Beschäftigungsformen zunehmend für unzu-
reichend (Saunders/Dutil 2005; Dickens 2009). Mit reaktiven Strategien werde kein Verhaltens-
wandel der Unternehmen erzielt, da Einzelfälle keine Fernwirkungen entfalten könnten. Not-
wendig seien gezielte Strategien, die auch der Öffentlichkeit deutlich machen, wie wichtig der 
Regierung faire Arbeitsbedingungen sind.  

Weil (2010 und 2015) spitzt die in der Literatur aufgekommene Kritik am reaktiven Ansatz 
weiter zu und bemängelt, dass mit dieser Strategie viele Verstöße übersehen würden. Wenn 
Kontrollen nur am Ende der Wertschöpfungskette stattfänden, könne man zwar Missstände 
und Verstöße finden, aber kaum systematische Verhaltensänderungen bewirken. Es genüge 
nicht, bei zunehmenden Regelverletzungen nur mehr Personal und bessere Schulungen zu for-
dern. Man müsse sich viel kritischer fragen, wie man mit begrenzten Mitteln nachhaltige Ver-

haltensänderungen der Unternehmen bewirken könne – und zwar vor allem auch in Unterneh-
men, die man nicht kontrolliere. Er fordert eine strategische Herangehensweise nach folgenden 
Prinzipien: 

• Prioritätensetzung: Jede Kontrollbehörde folgt einer Rangskala der Branchen und Un-
ternehmen mit den schlimmsten Arbeitsbedingungen, die häufig auf Erfahrungen be-
ruht. Diese Rangskalen, die die Prioritäten strategischer Kontrollen bestimmen, müss-
ten systematischer mit Hilfe von empirischen Untersuchungen erarbeitet werden. Eine 
Schlussfolgerung könne sein, dass man mit Kontrollen nicht zwingend in Branchen mit 
der größten Zahl von Verstößen beginnt, sondern bei den „Verursachern“ ansetzt, die 
gegebenenfalls einer anderen Branche angehören.  

• Abschreckung: Kontrollen erzielen abschreckende Wirkungen, die auch andere Unter-

nehmen dazu veranlassen können, freiwillig die geforderten Standards einzuhalten. 
Dadurch kann man den Effekt von Einzelkontrollen deutlich verstärken. Die Hebelwir-
kungen von Kontrollen sind größer, wenn sie an der Spitze der Wertschöpfungsketten 
ansetzen: „Fissuring means that enforcement policies must act on higher levels of in-
dustry structures in order to change behavior at lower levels, where violations are most 
likely to occur.” (Weil 2010: 2) 
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• Nachhaltigkeit: Kontrolleure beklagen oft das Problem von Wiederholungstäter*innen 
bei Einzelfallkontrollen. Dieses Problem wird verstärkt, wenn man sich nur auf eine Be-
arbeitung beanstandeter Einzelprobleme konzentriert. Nachhaltigere Wirkungen sind 
zu erzielen, wenn die geforderten Veränderungsprozesse in den Unternehmen mit an-
deren wichtigen Unternehmenszielen verknüpft werden. Als Beispiel führt Weil den Ge-
sundheitsschutz an, der wirkungsvoller sei, wenn er mit einer neuen Kultur der Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsförderung in den Unternehmen verbunden werde.   

• Systemische Wirkungen: Verstöße gegen Arbeitsstandards sind häufig das Ergebnis von 

spezifischen Organisations- und Wettbewerbsstrukturen in bestimmten Regionen, 
Branchen oder Produktmärkten. Um sie wirksam einzuschränken, müssen die Regeln 
innerhalb dieser Systeme nachhaltig verändert werden. Das kann z.B. Ausschreibungs-
bedingungen oder die Verantwortung der Generalunternehmen für die Arbeitsbedin-
gungen in abhängigen Subunternehmen betreffen.       

Eine solche strategische Neuorientierung erfordert deutlich mehr Kapazitäten für Untersu-
chungen der Funktionsweise von Branchen und Wertschöpfungsketten sowie Veränderungen 
der internen Strukturen und Abstimmungsprozesse innerhalb der Kontrollbehörden. 

3.3 Selbstverpflichtungen als Ergänzung zu staatlichen Kontrollen und ihre 
Grenzen 

Viele international tätige Unternehmen haben auf Medienkampagnen zu den ausbeuterischen 
Praktiken ihrer Unterauftragnehmer mit freiwilligen Selbstverpflichtungen zur Kontrolle der 
Arbeitsbedingungen in ihren Zulieferbetrieben reagiert. Selbstverpflichtungen reichen von rei-
nen Marketingstrategien, um den beschädigten Ruf aufzupolieren, über Versuche, durch wei-
che Selbstregulierung harte gesetzliche Maßnahmen zu vermeiden, bis hin zu ernsthaften Kon-
trollen der Zulieferketten.  

Auch in Deutschland gab es vor einigen Jahren in der Fleischwirtschaft Bemühungen auf Seiten 
der Arbeitgeber, durch freiwillige Selbstverpflichtungen gesetzliche Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen zu verhindern. Es stellte sich allerdings heraus, dass freiwillige 
Maßnahmen in der Praxis nur wenig zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen. Dies 
gilt insbesondere für bei Werkvertragsunternehmen Beschäftigte (Weinkopf/Hüttenhoff 2017). 

In der Compliance-Literatur haben freiwillige Selbstverpflichtungen zu einer Kontroverse über 
die Rolle von „soft law“ geführt. Als problematisch wird dabei gesehen, dass der Staat sich teil-
weise aus Kontrollen mit Hinweisen auf die Selbstregulierung der Unternehmen zurückgezo-
gen hat, wodurch es zur Absenkung von Arbeitsstandards kam (Davidov 2010; Estlund 2005; 
Fairman/Yapp 2005). Dagegen können Compliance-Strategien zur Umsetzung von Arbeits-
standards im eigenen Unternehmen und entlang der Wertschöpfungskette wirkungsvoll und 

effektiv sein – insbesondere, wenn sie auch mit Sanktionen arbeiten. 
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Dabei haben in den letzten Jahren zwei Instrumente an Bedeutung gewonnen. Dies betrifft zum 
einen die explizite Verankerung sozialer Kriterien wie die Bezahlung von Mindestlöhnen oder 
sogar die Einhaltung ganzer Tarifgitter in Ausschreibungen oder Vergabeverfahren. Damit 
werden insbesondere öffentliche Auftraggeber mit ihrem beachtlichem Auftragsvolumen in die 
Pflicht genommen, bei der Vergabe nicht den billigsten Anbieter auszuwählen, wenn erwartbar 
ist, dass diese Angebote nur unter Verletzung von Mindeststandards realisiert werden können. 
Zum anderen können die Auftraggeber durch die Generalunternehmerhaftung für Mindestar-
beitsbedingungen in den juristisch unabhängigen Subunternehmen in die Verantwortung ge-
nommen werden (Hardy/Howe 2015). Beide Instrumente können mit harten Sanktionen, die 
über Geldstrafen hinausreichen, verbunden werden. 

4 Ansatzpunkte für Verbesserungen 

Viele Untersuchungen, die sich mit der Wahrnehmung individueller Rechte befassen, finden 
am unteren Ende des Arbeitsmarktes massive Machtungleichgewichte mit eingeschüchterten 
und wenig informierten Beschäftigten, die Angst haben, die ihnen zustehenden Ansprüche ein-

zuklagen. Dieser Weg wird – wenn überhaupt – meist erst nach Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses und oft nur mit externer Hilfe (etwa gewerkschaftlichem Rechtsschutz) wahrgenom-
men (Kocher 2012).  

Die Hoffnungen, dass die Unternehmen an der Spitze der Wertschöpfungsketten ihre Verant-
wortung für die nachgelagerten Arbeitsbedingungen freiwillig übernehmen und Missstände 
durch die Einhaltung von Standards selbst abstellen, haben sich nicht erfüllt (Locke 2013). Un-
verzichtbar sind deshalb interne Compliance-Strategien, wenn der Staat die Kultur der Verant-
wortungslosigkeit der Auftraggeber, die sich in den komplexen Wertschöpfungsketten einge-
nistet hat, mit neuen Instrumenten ernsthaft bekämpfen will. 

Auf der Basis unserer Befunde sehen wir drei zentrale Ansatzpunkte, um Kontrollen effektiver 
zu gestalten und eine bessere Prävention zu gewährleisten: die Stärkung der Selbstkontrollen 
durch die Sozialpartner, die Stärkung der Verantwortung der Unternehmen an der Spitze der 
Wertschöpfungskette sowie ein verbessertes Self Enforcement. 

4.1 Stärkung von Selbstkontrollen durch die Sozialpartner 

Die staatlichen Kontrollen von Mindestlöhnen sind erst durch den Rückgang der Tarifbindung 
und die Herausbildung eines großen Niedriglohnsektors notwendig geworden. Die geringsten 
Probleme mit der Einhaltung von Mindestlöhnen und weiteren Mindestbedingungen finden 

sich in Branchen, in denen das traditionelle autonome Lohnsystem noch funktioniert – also 
dort, wo die Tarifbindung weiterhin hoch ist, die Einstiegslöhne deutlich über dem Mindest-
lohn liegen und starke Personal- und Betriebsräte die Einhaltung von Gesetzen und Tarifen 
kontrollieren.  
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Durch allgemeinverbindliche Tarifverträge mit differenzierten Lohngittern könnten auch in 
Branchen mit hohen Niedriglohnanteilen wie etwa dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel 
die Tariflöhne von zahlreichen Beschäftigter deutlich über den gesetzlichen Mindestlohn ange-
hoben werden. Um dies zu erreichen, müsste jedoch die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) 
von Tarifverträgen erleichtert werden. AVE-Anträge aus einzelnen Branchen sollten im Tarif-
ausschuss nur mit einer Mehrheit abgelehnt werden können, um Blockademöglichkeiten der 
Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände zu unterbinden. Außerdem müsste das im Tarif-
autonomiestärkungsgesetz nicht näher definierte „Öffentliche Interesse“, nach dem ein Tarif-
vertrag auch allgemeinverbindlich erklärt werden kann, ohne dass eine Tarifbindung von min-
destens 50% nachgewiesen werden muss, spezifiziert werden. Ein öffentliches Interesse an einer 
AVE sollte z.B. angenommen werden, wenn eine Branche einen überdurchschnittlichen Anteil 
von Niedriglohnbeschäftigten oder eine hohe Personalfluktuation aufweist, die eine gewerk-
schaftliche Organisierung der Beschäftigten erschwert.  

Das öffentliche Interesse an mehr AVE lässt sich auch mit den hohen Folgekosten geringer 
Löhne für die Sozialversicherungen und die öffentlichen Haushalte begründen: Eine Aufsto-
ckung niedriger Löhne und ergänzende Grundsicherung im Alter wären seltener notwendig. 
Allgemeinverbindliche Tarifverträge erlauben überdies „echte“ Tariftreuegesetze, die nicht nur 
eine Untergrenze, sondern ganze Tarifgitter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge verbindlich 
machen. Eine weitere Frage ist, wie man in einem freiwilligen Tarifsystem bei großen Verwer-
fungen in Niedriglohnbranchen und einer dauerhaften Blockade allgemeinverbindlicher Tarif-
verträge die Zustimmung der Arbeitgeberverbände für einen Tarifvertrag durch eine Schlich-
tung ersetzen kann, und den Tarifvertrag anschließend für allgemeinverbindlich erklärt. Das 
schlagen britische Arbeitsrechtler*innen in Anlehnung an lange angelsächsische Traditionen 
vor. In Branchen ohne Tarifverhandlungen sollen „Sectoral Employment Commissions“ einge-
richtet werden, die allgemeinverbindliche Branchentarife aushandeln. In den paritätischen 
Kommissionen soll ein zusätzlicher Schlichter ein Abstimmungspatt verhindern (Ewing et al. 
2016). Die Stärkung der Tarifbindung wäre das beste Instrument zur Entbürokratisierung der 
Wirtschaft. Die Sozialpartner selbst garantieren eine faire Bezahlung und verringern damit die 
Notwendigkeit von Kontrollen in ihren Branchen.  

4.2 Stärkung der Verantwortung an der Spitze der Wertschöpfungsketten 

Einer der wichtigsten Treiber für die Herausbildung des großen Niedriglohnsektors in 
Deutschlands und der erheblichen Compliance-Probleme ist die Auslagerung von Tätigkeiten 
in Subunternehmerketten, deren einziger Zweck darin besteht, Löhne zu drücken und diese 
Praktiken zu verschleiern. Der Gesetzgeber hat hierauf bereits durch die verschuldensunabhän-
gige Haftung des Generalunternehmers beim Mindestlohn reagiert. Hinzu kommt auch die 
Haftung des Generalunternehmens für die Sozialversicherungsbeiträge in der Bau- und Fleisch-
wirtschaft sowie neuerdings auch bei den Paketdiensten. Diese Haftungsvorschriften zwingen 
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die Auftraggeber an der Spitze von Vergabeketten zu einem Compliance-Management, um Ri-
siken soweit wie möglich auszuschließen. 

In der Zeit der Obama-Administration in den USA hat die dortige Kontrollbehörde begonnen, 
mit Franchise-Unternehmen wie etwa Subway mit 13.000 Niederlassungen in den USA sowie 
verschiedenen anderen Generalunternehmen sogenannte „enhanced compliance agreements“ 
abzuschließen, die Standards für das interne Nachunternehmermanagement festlegen und z.B. 
die Ausbildung des zuständigen Personals, die Schaffung anonymer Beschwerdekanäle sowie 
unabhängiger Kontrollsysteme betreffen (Weil 2018: 447f.). Die Kontrollbehörde ist hier zum 
Partner einiger Unternehmen bei der Umsetzung eines effektiven Nachunternehmermanage-
ment geworden. Mit einem solchen Ansatz kann man die Reichweite von Kontrollen deutlich 
erhöhen. 

Wenn sich die Häufung von Mindestlohnverstößen trotz Kontrollen und Selbstverpflichtungen 
nicht verringern lässt, muss man notfalls auch drastischere Maßnahmen ergreifen. Dies betrifft 
etwa die Begrenzung der Subunternehmerketten auf zwei oder drei Ebenen wie im spanischen 
Baugewerbe oder eine Höchstgrenze der Auslagerung von Kerntätigkeiten auf ein Fünftel der 
Belegschaften, wie dies der ehemalige Wirtschaftsminister Gabriel der Fleischindustrie im Jahr 
2016 angedroht hatte (Bosch et al. 2019: 216). Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Ge-
neralunternehmer zu verpflichten, für eine korrekte Abführung der Sozialversicherungsbei-
träge der Beschäftigten bei den Subunternehmen zu sorgen.  

4.3 Stärkung des Self Enforcements  

Dem so genannten „Self Enforcement“ durch transparente und einfache Regelungen wird bei 
der Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen eine hohe Bedeutung beigemessen. „Awareness 
among workers of their right to the minimum wage is key to compliance.“ (Croucher/White 
2007: 151) Der deutsche Gesetzgeber hat es jedoch leider versäumt bzw. sogar ausdrücklich 
darauf verzichtet, klare Regelungen zur Anrechenbarkeit von Zulagen und sonstigen Lohnbe-
standteilen auf den Mindestlohnanspruch zu treffen. Diese Frage wurde weitestgehend der 
Rechtsprechung überlassen. Inzwischen hat das Bundesarbeitsgericht in mehreren Urteilen 
entschieden, dass die meisten Sonderzahlungen und Zulagen auf den Mindestlohnanspruch an-
gerechnet werden dürfen, was nach Einschätzung von Fechner und Kocher (2018) der ur-
sprünglichen Absicht des Gesetzgebers widerspricht.  

Schließlich ist zu fragen, ob nicht auch Beschäftigungsverhältnisse mit einem Sonderstatus neu-
gestaltet werden müssen, wenn sich hier Verstöße häufen. Das betrifft in Deutschland insbe-
sondere die Minijobs. Trotz der besonderen Dokumentationspflichten der tatsächlich geleiste-
ten Arbeitszeiten der Beschäftigten häufen sich bei dieser Arbeitsform die Verstöße gegen den 
Mindestlohn. Zudem erhalten Beschäftigte in Minijobs zu hohen Anteilen weder bezahlten Ur-
laub noch eine Lohnfortzahlung für Feier- und Krankheitstage.                
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4.4 Weitere Handlungsfelder 

Die Aufdeckung von Verstößen gegen den Mindestlohn steht und fällt mit der korrekten Auf-
zeichnung der Arbeitszeit. Grundvoraussetzung ist dafür eine tägliche (elektronische) Erfas-
sung der geleisteten Arbeitszeiten, bei der die Beschäftigten das Recht zur Einsicht und Korrek-
tur haben müssen. In Branchen wie der Fleischwirtschaft ist dies oftmals nicht möglich und 
muss mühsam über Betriebsräte (sofern solche überhaupt vorhanden sind) durchgesetzt wer-
den. Daneben sollte zwingend vorgeschrieben sein, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen wie 
etwa in Frankreich für Kontrollen im Betrieb bereitliegen müssen und nicht bei einem Steuer-
beratungsbüro deponiert werden, so dass sie bei Kontrollen nicht vor Ort eingesehen werden 
können (Steiger-Sackmann et al. 2013).  

Völlig unzureichend erscheint in Deutschland auch die Unterstützung der Beschäftigten bei der 
Durchsetzung ihrer Mindestlohnansprüche. Von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 
bzw. den Sozialbehörden werden bei festgestellten Mindestlohnverstößen nur die Sozialversi-
cherungsbeiträge nachgefordert, nicht aber die den Beschäftigten vorenthaltenen Nettolöhne. 
Von Mindestlohnverstößen betroffene Beschäftigte in Deutschland werden noch nicht einmal 
darüber informiert, wenn die FKS bei Kontrollen im Betrieb Verstöße festgestellt hat. Häufig 
schrecken die Beschäftigten auch vor rechtlichen Schritten gegen ihren Arbeitgeber aus Angst, 
entlassen zu werden, zurück. Somit müssen Betriebe keine ernsthaften Konsequenzen für vor-
enthaltende Mindestlohnansprüche befürchten. 

Einige europäische Nachbarstaaten sind wesentlich weiter bei der Unterstützung von Beschäf-
tigten, um vorenthaltene Mindestlohnansprüche durchzusetzen. In Frankreich und Spanien 
können die Arbeitsinspektionen z.B. auch direkte Anordnungen gegenüber Betrieben zur Er-
füllung solcher Arbeitgeberpflichten treffen, ohne die Beschäftigten auf den privaten Rechtsweg 
zu verweisen. Zudem werden die Beschäftigten in einigen Ländern auch stärker bei der Durch-
setzung ihrer Ansprüche unterstützt. In Polen etwa berät die staatliche Arbeitsinspektion Be-
schäftigte über ihre Rechte und nimmt Beschwerden entgegen, denen sie auch selbst nachgeht 
(Deutscher Gewerkschaftsbund/Justitia et Pax 2017). In Belgien und Großbritannien werden 
Beschäftigte bei Klagen vor Gericht von den Kontrollbehörden unterstützt und in Ländern wie 
den Niederlanden und Frankreich haben die Gewerkschaften das Recht zur Verbandsklage.  

5 Fazit 

Die staatliche Kontrolle von Mindeststandards in der Arbeitswelt hat in den letzten Jahrzehnten 
aufgrund des Rückgangs der Tarifbindung und der Schwächung der betrieblichen Interessen-
vertretung in mehreren Ländern an Bedeutung gewonnen. Im Zuge der Fragmentierung von 
Unternehmen sind immer komplexere Zuliefererketten entstanden, deren Kontrolle viel 
schwieriger ist als in der Vergangenheit. Wo die größten Missbräuche auftauchen, sind die Ver-
antwortlichen nur schwer auszumachen. Die Transparenz der Arbeitsbedingungen wird auch 
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durch die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen mit jeweils besonderen Regelungen er-
schwert. Allein die Kenntnis der Sonderregelungen für Minijobber*innen, Leiharbeitskräfte, 
entsandte Beschäftigte und (Schein-)Selbständige erfordert heute eine umfassende Ausbildung, 
die in dieser Tiefe selbst für staatliche Kontrollkräfte eine Herausforderung darstellt. 

Gerade bei solchen Beschäftigungsformen besteht ein massives Machtungleichgewicht, weshalb 
Beschäftigte Angst haben, ihre Rechte wahrzunehmen, sofern sie diese überhaupt kennen. Die 
Möglichkeit, die Bezahlung des Mindestlohns einzuklagen, wird kaum wahrgenommen und 
würde zudem zu einer Überlastung der Gerichte führen.  

Auch die Hoffnungen, dass die Unternehmen an der Spitze der Wertschöpfungsketten ihre 
Verantwortung für die nachgelagerten Arbeitsbedingungen freiwillig übernehmen und Miss-
stände selbst abstellen, haben sich nicht erfüllt. Zu groß ist die Versuchung, solche Corporate 
Responsibility-Programme bei nachlassender öffentlicher Kontrolle nur als Marketinginstru-
ment zu nutzen und allenfalls halbherzig umzusetzen. Um Mindeststandards wirkungsvoller 
durchzusetzen, müssen Standards in die Entscheidungs- und Produktionsprozesse eingebaut 
werden. Durch die Verankerung sozialer Kriterien in öffentlichen Ausschreibungen muss der 
Staat sicherstellen, dass er nicht selbst Konkurrenzbedingungen schafft, die die Anbieter quasi 
zum Unterlaufen gesetzlicher Standards „zwingen“.  

Für eine strategischere Ausrichtung der Compliance-Forschung plädiert vor allem Weil (2010, 
2014, 2015 und 2018). Er setzt auf reflexive Strategien, die aufgrund von Analysen der Arbeits-
bedingungen in unterschiedlichen Branchen, Regionen und Betriebstypen Prioritäten formu-
lieren. Abschreckende Wirkungen und Nachhaltigkeit seien am ehesten zu erzielen, wenn man 
mit wirkungsvollen Sanktionen an der Spitze der Wertschöpfungskette ansetzt. Die Neuaus-
richtung erfordere eine veränderte Prioritätensetzung bei den Kontrollen und neue Leistungs-
indikatoren für das Personal.  

Die Einhaltung und Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingungen und Mindestlöhnen wird 
effektiver, wenn in Zukunft mehr Compliance-Vereinbarungen mit Generalunternehmen für 
ihre Wertschöpfungsketten abgeschlossen werden, die im Gegensatz zu freiwilligen Selbstver-
pflichtungen einen verbindlicheren Charakter erhalten müssen. Wenn in bestimmten Bran-
chen ständig Wiederholungstäter*innen angetroffen werden und die Ursachen dafür in den 
Wettbewerbsbedingungen der Branche liegen, muss man diese Bedingungen verändern. Hier 
sind die Grenzen von Kontrollen erreicht. 
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